
 

1. Pflichtbereich
Fächer
Religionspädagogik  1
Deutsch  1
Englisch  2
 
Handlungsfelder
Berufliches Handeln fundieren  4
Erziehung und Betreuung gestalten  3
Bildung und Entwicklung fördern I  3
Bildung und Entwicklung fördern II  5
Sozialpädagogisches Handeln  9

2. Wahlpflichtbereich  2
Musik/Rhythmik, Sport- und Bewegunspädagogik, 
weitere fachliche Inhalte

Stundentafel
Aufnahmebedingungen

Organisation und Abschluss

Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten

1BKSP

Kontakt
Sekretariat der Albert-Schweitzer-Schule
Alte Daisbacher Straße 7 a
74889 Sinsheim

Tel. 07261 946-300
Fax 07261 946-320

E-Mail: sekretariat@ass-sinsheim.de
Homepage: www.ass-sinsheim.de

Öffnungszeiten des Sekretariats
Mo.–Do.: 7.30–11.00
 13.00–15.30
Fr.: 7.30–12.00
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Herzlich willkommen!
 

1BKSP
Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten

Das Berufskolleg für Praktikantinnen und Prak-
tikanten bereitet auf die Ausbildung zur/zum 
staatlich anerkannten Erzieherin/Erzieher vor. 
An zwei Tagen in der Woche werden praktische 
Erfahrungen in einer Tageseinrichtung für Kinder 
gesammelt; dieses Tagespraktikum wird von der 
Schule betreut. 

Auch der Unterricht in diesem Berufskolleg legt 
Grundlagen für die spätere Erzieherausbildung 
mit den Schwerpunkten in Pädagogik, Psycholo-
gie, Sozialpädagogik, Spiel- und Bewegungspä-
dagogik und in musischen Fächern wie Rhythmik, 
Musik und Kunsterziehung. So beginnt schon hier 
in diesem Berufskolleg die Vorbereitung auf die 
eigenverantwortliche Berufstätigkeit staatlich an-
erkannter Erzieherinnen und Erzieher, die Kinder 
und Jugendliche in ihrer Entwicklung begleiten 
und Bildungsprozesse anregen und unterstützen.

Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher 
können in allen sozialpädagogischen Bereichen 
tätig sein, so z. B. in Kindertagesstätten, Horten, 
Kinderkrippen, Jugendzentren, Freizeiteinrich-
tungen, Kinder- und Jugenddörfern, in der 
Jugendsozialarbeit und in zahlreichen anderen 
Arbeitsfeldern. Im Anschluss an das 1BKSP kann 
während der zweijährigen Erzieherausbildung 
auch die Fachhochschulreife (bundesweit) erwor-
ben werden.

Sabine Berger, Oberstudienrätin
Alexandra Halter, Oberstudienrätin
Abteilungsbeauftragte Sozialpädagogik

Abschluss
Berechtigt zum Besuch der zweijährigen Fach-
schule für Sozialpädagogik – Berufskolleg

Aufnahmebedingungen
 § Realschulabschluss

oder
Fachschulreife
oder
Werkrealschulabschluss
oder
Versetzung in Klasse 11 eines 9-jährigen 
Gymnasiums oder Klasse 10 eines 8-jährigen 
Gymnasiums
oder
gleichwertiger Bildungsabschluss

 § für die praktische Ausbildung: 
Praktikumsvertrag mit einer geeigneten 
Tageseinrichtung für Kinder

 § Bei ausländischen Bildungsnachweisen 
(Voraussetzung: Anerkennung des Bildungs-
abschlusses durch das Kultusministerium 
Baden-Württemberg) ist ein Nachweis über 
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse 
erforderlich.

Dem Träger der Einrichtung ist zu Beginn der 
Ausbildung ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorzulegen.

Sozialpädagogische Praxis
2 Tage pro Woche

Dauer
1 Jahr

Sonstiges
Es kann Bafög beantragt werden.

Ansprechpartnerinnen
Sabine Berger, Alexandra Halter
sabine.berger@ass-sinsheim.de
alexandra.halter@ass-sinsheim.de 
Tel.: 07261 946-300


